
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der PAION AG am 27.05.2021 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

TOP 1 Vorlage Jahresabschluss   ohne Beschluss 

 

TOP 2 Entlastung Vorstand DSW-Empfehlung: JA 

 

Top 3 Entlastung AR DSW-Empfehlung: JA 

 

TOP 4 Abschlussprüfer  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die Vorgänge im Fall Wirecard lassen wesentliche Zweifel an der ordnungsgemäßen und qualitativ 

ausreichenden Prüfung durch den Abschlussprüfer EY aufkommen. Hinzukommt, dass die BaFin 

nunmehr eine Prüfung eingeleitet hat, ob EY über die grundlegende Eignung als Abschlussprüferin 

von Finanzdienstleistern verfügt. Die DSW wird gegen die Wahl von EY als Abschlussprüfers stimmen. 

 

TOP 5 Genehmigtes Kapital  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die angestrebte Erhöhung des Grundkapitals um 50% sowie die Begrenzung des 

Bezugsrechtsausschlusses von deutlich mehr als 10% übersteigen die von der DSW akzeptierten 

Grenzen, da sie zu einer zu starken möglichen Verwässerung der Altaktionäre führen. Auch 

berücksichtigend, dass es sich bei Paion um ein expansierendes Pharmaunternehmen handelt, wird 

die DSW daher gegen diesen TOP stimmen. 

 

TOP 6 Bedingtes Kapital  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die angestrebte Erhöhung des Grundkapitals um 50% sowie die Begrenzung des 

Bezugsrechtsausschlusses von deutlich mehr als 10% übersteigen die von der DSW akzeptierten 

Grenzen, da sie zu einer zu starken möglichen Verwässerung der Altaktionäre führen. Auch 

berücksichtigend, dass es sich bei Paion um ein expansierendes Pharmaunternehmen handelt, wird 

die DSW daher gegen diesen TOP stimmen. 

 

 



TOP 7 Aufhebung bedingtes Kapital DSW-Empfehlung: JA 

 

TOP 8 Vorstandsvergütung  keine Empfehlung 

Das Vergütungssystem wird nicht ausreichend transparent dargestellt, insbesondere fehlen Angaben 

zur Grund- und Zielvergütung. Daneben eröffnet die Vielzahl an Performancekriterien sowie die 

Angaben der einzelnen Vergütungskomponenten in Spannbreiten einen zu weitgehenden 

Ermessensspielraum für den Aufsichtsrat. Die DSW wird das Vergütungssystem auf der 

Hauptversammlung hinterfragen und ihr Abstimmverhalten von den Aussagen des Aufsichtsrats in 

der HV abhängig machen. 

 

TOP 9 Aufsichtsratsvergütung DSW-Empfehlung: JA 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

